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vom 10.05.2021 zu 3858/J-BR

MAG. KLAUDIA TANNER
BUNDESMINISTERIN FUR LANDESVERTEIDIGUNG

S91143/47-PMVD/2021 10. Mai 2021

Herrn
Prasidenten des Bundesrates

Parlament
1017 Wien

Die Bundesrétin Steiner-Wieser, Kolleginnen und Kollegen haben am 10. Marz 2021 unter
der Nr. 3858/J-BR an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend ,,Folge-
anfrage aktive Luftraumiberwachung® gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zulund 2:

Im Jahr 2020 wurde die Luftraumuberwachung mit den Systemen Eurofighter und Saab 105
sichergestellt. Insgesamt wurde der Eurofighter an 292 Tagen Uber eine Dauer von 2.592
Stunden (durchschnittlich 8 Stunden 54 Minuten pro Tag) bereitgestellt.

Zu 3 bis5und9:

Mit Stand 14. Marz 2021 wurden EFT im Ausmal von 633 Stunden einsatzbereit fir die
aktive Luftraumiberwachung vorgehalten. Damit wurde erstmals die Einsatzbereitschaft
ausschliellich ~ mit  dem  (berschallschnellen und ausreichend  bewaffnetem
Abfangjagersystem erbracht. Die durchschnittliche tagliche Einsatzbereitschaft betrug 8
Stunden 40 Minuten.

Zu 6 bis 8:

Zur Sicherstellung der Luftraumtiberwachung dient auch das System ,,Goldhaube* welches
permanent ein Luftlagebild erstellt und besondere Ereignisse im Luftraum dokumentiert.

Zur Luftsouverénitat und Luftraumiberwachung fihrt das aktuelle Regierungsprogramm
aus, dass die Luftraumlberwachung durch das Osterreichische Bundesheer durch eine
adaquate und kosteneffizienteste Losung weiterhin sicherzustellen ist.

Die voraussichtlichen Betriebsstunden pro Tag werden flexibel und lageangepasst jeweils
im Vormonat festgelegt. Sollte es auf Grund einer erhdhten Bedrohungslage erforderlich
sein, kdnnen die Betriebsstunden auch kurzfristig erhéht werden.
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Zu 10 bis 12:

Es gab im Jahr 2020 vier wegen begrenzter Betriebszeiten nicht durchgefiihrte Prioritat
Alpha Flige. Diese Fliige waren auf Grund gemeldeter Luftfahrzeuge ohne Funkkontakt zur
zivilen Flugsicherung (COMLOSS) zur Feststellung der Lage vor Ort angeordnet worden.

Zu 13:

Wenn keine aktiven Mittel zur Verfligung stehen, beschréanken sich die Malinahmen der
Luftraumiberwachung auf die Weitergabe von Informationen an die Luftverteidigungs-
zentralen jener Nachbarstaaten, die auf Grund des Flugwegs des jeweiligen Luftfahrzeuges
als néchstes betroffen sein konnten. Weiters wird der VVorfall dokumentiert.

Zu 14:

Keine. Es gab im Jahr 2021 bislang einen einzigen Vorfall, der einen Prioritat Alpha Flug
verlangte, welcher auch ausgel6st wurde.

Zu 15 bis 17:
Entfallt.
Zu 18 und 19:

Zum Ende des Jahres 2020 gab es elf SAAB 105 O Piloten. Davon wurden fiinf Piloten auf
Hubschrauber der Type ,,AB 212%, fiinf Piloten auf Luftfahrzeuge der Type ,,Pilatus PC 6*
und ein Pilot auf Luftfahrzeuge der Type ,,Pilatus PC 7 umgeschult.

Zu 20:

Sowohl die Eurofighter, als auch andere bewaffenbare Luftfahrzeuge wie die Typen ,,PC7*
und ,,Bell OH 58, kdnnen Luftraumiberwachungsfliige bei Nacht durchfiihren und damit
zu Luftraumsicherungsoperationen beitragen.

Zu 21:

Bei umfassender Abwagung der Kosten und des Nutzens ist die Auslagerung weiterer
Ausbildungsabschnitte in Folge des Ausscheidens der SAAB 105 vertretbar.

Zu 22 bis 27:

Im Hinblick darauf, dass die Versorgung durch den Hersteller vertraglich bis zum fixierten
Betriebsende sichergestellt ist, ergeben sich aus diesem Titel keine Versorgungsengpéasse
oder Verteuerungen von Ersatzteilen. Die Ersatzteile werden bedarfsgerecht im Rahmen der
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gesetzlichen Vorgaben bevorratet. Die fur den Betrieb der EFT notwenigen Mittel sind im
Bundesvoranschlag der UG 14 unter Bericksichtigung des derzeitigen Anforderungsprofils
normiert.

Zu 28 bis 33:

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um laufende Gespréche handelt, gibt es zu diesen
Fragen noch keine konkreten Informationen.

Mag. Klaudia Tanner

Unterzeichner Bundesmi ni sterium fur Landesvert ei di gung

\K Osr
°$\, 5,9*
<
(o)
=
BUNDESMINISTERIUM FUR
LANDESVERTEIDIGUNG

Datum/Zeit-UTC 2021- 05- 10T06: 57: 10+02: 00

Prifinformation I nformationen zur Prufung der el ektronischen Signatur bzw des
Ausdrucks finden Sie unter: http://ww.bnl v. gv. at/ant ssi gnatur
'AMTSSIGNATUR

Hinweis Di eses Dokument wurde antssigniert. Auch ein Ausdruck di eses Dokunents hat gemaR § 20
E- Gover nnment - Geset z di e Bewei skraft einer o6ffentlichen U kunde.

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021- 05-10T0O7: 01: 24+02: 00

Parlamentsdirektion | Prifinformation I nformationen zur Priifung des el ektronischen Siegels und des

\\ / Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/si egel

g

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2021-05-10T06:57:10+0200
	Bundesministerium für Landesverteidigung
	Signaturpruefung unter http://www.bmlv.gv.at/amtssignatur


		2021-05-10T07:01:24+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




